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§ 2 
Begriffe 
(1) Öffentliche Pflichtschulen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
vom gesetzlichen Schulerhalter errichteten und erhaltenen Volksschulen, 
Neue NÖ Mittelschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, 
Polytechnischen Schulen sowie Berufsschulen; öffentliche Schülerheime 
im Sinne dieses Gesetzes sind die vom gesetzlichen 
Heimerhalter errichteten und erhaltenen Schülerheime, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen 
bestimmt sind. 
 
(1a) Eine Bildungsregion umfasst das Gebiet mehrerer politischer 
Bezirke und dient der überregionalen Sicherung und dem Ausbau 
der Bildungsangebote. 

§ 2 
Begriffe 
(1) Öffentliche Pflichtschulen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
vom gesetzlichen Schulerhalter errichteten und erhaltenen Volksschulen, 
Neue NÖ Mittelschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, 
Polytechnischen Schulen sowie Berufsschulen; öffentliche Schülerheime 
im Sinne dieses Gesetzes sind die vom gesetzlichen 
Heimerhalter errichteten und erhaltenen Schülerheime, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen 
bestimmt sind. 
 

§ 3a 
Bezeichnung von Schulen 
Schulen haben die jeweilige gesetzlich geregelte schulartspezifische Bezeichnung zu 
führen. Der gesetzliche Schulerhalter kann nach Anhörung des Schulforums bzw. des 
Schulgemeinschaftsausschusses und des Bezirksschulrates insbesondere 
eigennamenähnliche Bezeichnungen oder solche, die auf eine schulautonome 
Schwerpunktsetzung hinweisen, verwenden. Die Verwendung oder die Änderung einer 
Bezeichnung sind der Landesregierung anzuzeigen. Die Landesregierung kann die 
Verwendung oder die Änderung der Bezeichnung binnen 6 Wochen nach Einlangen 
der Anzeige untersagen, wenn diese gegen den öffentlichen Anstand oder gegen 
gesetzliche Bestimmungen verstößt. 
 

§ 3a 
Bezeichnung von Schulen  
Schulen haben die jeweilige gesetzlich geregelte schulartspezifische Bezeichnung zu 
führen. Der gesetzliche Schulerhalter kann nach Anhörung des Schulforums bzw. des 
Schulgemeinschaftsausschusses insbesondere eigennamenähnliche Bezeichnungen 
oder solche, die auf eine schulautonome Schwerpunktsetzung hinweisen, verwenden. Die 
Verwendung oder die Änderung einer Bezeichnung sind der Landesregierung 
anzuzeigen. Die Landesregierung kann die Verwendung oder die Änderung der 
Bezeichnung binnen 6 Wochen nach Einlangen der Anzeige untersagen, wenn diese 
gegen den öffentlichen Anstand oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. 
 

§ 4 
(4) Die Bestimmung einer Pflichtschule als ganztägige Schulform erfolgt auf Antrag 
eines Schulerhalters oder mehrerer Schulerhalter und bedarf der Bewilligung der 
Landesregierung nach Anhörung des Landesschulrates (Kollegium) und des 
Bezirksschulrates (Kollegium). Im Verfahren sind die betroffenen 
Erziehungsberechtigten und Lehrer zu hören. Der Antrag ist beim Landesschulrat bis 
31. März für das kommende Schuljahr einzubringen. 

§ 4 
(4) Die Bestimmung einer Pflichtschule als ganztägige Schulform erfolgt auf Antrag eines 
Schulerhalters oder mehrerer Schulerhalter und bedarf der Bewilligung der 
Landesregierung nach Anhörung des Landesschulrates (Kollegium). Im Verfahren sind 
die betroffenen Erziehungsberechtigten und Lehrer zu hören. Der Antrag ist beim 
Landesschulrat bis 31. März für das kommende Schuljahr einzubringen. 
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§ 6 
 (3) Die Stillegung einer Schule ist von der Landesregierung nach Anhörung des 
Landesschulrates (Kollegium), des Bezirksschulrates (Kollegium) und des 
gesetzlichen Schulerhalters durch Verordnung zu verfügen. 
 

§ 6 
(3) Die Stillegung einer Schule ist von der Landesregierung nach Anhörung des 
Landesschulrates (Kollegium) und des gesetzlichen Schulerhalters durch Verordnung zu 
verfügen. 
 

§ 8 
Bildungsregion und Schulsprengel 
(1) Niederösterreich ist in Bildungsregionen zu teilen. Für alle Schulen sind 
Schulsprengel festzusetzen, wobei diese lückenlos grundsätzlich innerhalb der 
Bildungsregionen aneinander anzugrenzen haben. Für die Volksschulen, die Neuen 
NÖ Mittelschulen, die Hauptschulen, die Polytechnischen Schulen sowie für die 
Berufsschulen sind jeweils Pflichtsprengel zu bilden. Für die Sonderschulen kann der 
Schulsprengel in einen Pflicht- und einen Berechtigungssprengel geteilt werden. Für 
die Neuen NÖ Mittelschulen und Klassen von Neuen NÖ Mittelschulen sowie für die 
Hauptschulen und Hauptschulklassen mit besonderer Berücksichtigung der musischen 
oder sportlichen Ausbildung können eigene Berechtigungssprengel festgesetzt werden. 
 

§ 8 
Schulsprengel 
(1) Für alle Schulen sind Schulsprengel festzusetzen, wobei diese lückenlos aneinander 
anzugrenzen haben. Für die Volksschulen, die Neuen NÖ Mittelschulen, die 
Hauptschulen, die Polytechnischen Schulen sowie für die Berufsschulen sind jeweils 
Pflichtsprengel zu bilden. Für die Sonderschulen kann der Schulsprengel in einen Pflicht- 
und einen Berechtigungssprengel geteilt werden. Für die Neuen NÖ Mittelschulen und 
Klassen von Neuen NÖ Mittelschulen sowie für die Hauptschulen und Hauptschulklassen 
mit besonderer Berücksichtigung der musischen oder sportlichen Ausbildung können 
eigene Berechtigungssprengel festgesetzt werden. 

(12) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten haben einen beabsichtigten 
sprengelfremden Schulbesuch des Schulpflichtigen an einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule spätestens zwei Monate vorher der Bezirksverwaltungsbehörde 
anzuzeigen, welche die Stellungnahmen 

– der Leitung der sprengelmäßig zuständigen Schule, 
– der Leitung der sprengelfremden Schule,  
– der Wohngemeinde und 
– des Schulerhalters der sprengelfremden Schule 

einzuholen hat. 
Der sprengelfremde Schulbesuch ist von der Bezirksverwaltungsbehörde nach 
Anhörung des Bezirksschulrates zu untersagen, wenn in der sprengelmäßig 
zuständigen Schule eine Klassenzusammenlegung eintreten oder eine gesetzlich 
festgelegte Klassenschülermindestzahl unterschritten würde. Der sprengelfremde 
Schulbesuch kann von der Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung des 
Bezirksschulrates auch dann untersagt werden, wenn 
a) der beabsichtigte Schulwechsel nicht mit Beginn des Schuljahres zusammenfällt, 
oder 
b) in der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule eine Klassenteilung 
eintreten würde, oder 
c) die mit dem sprengelfremden Schulbesuch für den Schulpflichtigen verbundenen 
Vorteile die bei der Schulsprengelfestsetzung berücksichtigten Interessen nicht 
überwiegen. 

(12) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten haben einen beabsichtigten 
sprengelfremden Schulbesuch des Schulpflichtigen an einer allgemeinbildenden 
Pflichtschule spätestens zwei Monate vorher der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, 
welche die Stellungnahmen 

– der Leitung der sprengelmäßig zuständigen Schule, 
– der Leitung der sprengelfremden Schule,  
– der Wohngemeinde und 
– des Schulerhalters der sprengelfremden Schule 

einzuholen hat. 
Der sprengelfremde Schulbesuch ist von der Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung 
des Landesschulrates zu untersagen, wenn in der sprengelmäßig zuständigen Schule 
eine Klassenzusammenlegung eintreten oder eine gesetzlich festgelegte 
Klassenschülermindestzahl unterschritten würde. Der sprengelfremde Schulbesuch kann 
von der Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung des Landesschulrates auch dann 
untersagt werden, wenn 
a) der beabsichtigte Schulwechsel nicht mit Beginn des Schuljahres zusammenfällt, oder 
b) in der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule eine Klassenteilung 
eintreten würde, oder 
c) die mit dem sprengelfremden Schulbesuch für den Schulpflichtigen verbundenen 
Vorteile die bei der Schulsprengelfestsetzung berücksichtigten Interessen nicht 
überwiegen. 

(14) Bei berufsbildenden Pflichtschulen treten im Abs. 12 an die Stelle der 
Bezirksverwaltungsbehörde der Gewerbliche Berufsschulrat, an die Stelle der 

(14) Bei berufsbildenden Pflichtschulen treten im Abs. 12 an die Stelle der 
Bezirksverwaltungsbehörde der Gewerbliche Berufsschulrat, an die Stelle der 
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Wohngemeinde die Lehrbetriebsgemeinde, an die Stelle des Bezirksschulrates der 
Landesschulrat und ist Abs. 13 nicht anzuwenden. 
 

Wohngemeinde die Lehrbetriebsgemeinde und ist Abs. 13 nicht anzuwenden. 
 

§ 11 
(4) Vor Festlegung der Geschlechtertrennung hat die Landesregierung den 
gesetzlichen Schulerhalter, den Bezirksschulrat (Kollegium) und den Landesschulrat 
(Kollegium) anzuhören. 
(5) 
(6) 
(7) Der Lern- und Arbeitsmittelbeitrag darf den auf einen Lehrling 
entfallenden Teil des im abgelaufenen Jahr in sämtlichen niederösterreichischen 
Berufsschulen entstandenen Gesamtaufwandes 
für verbrauchte Lern- und Arbeitsmittel nicht übersteigen. 
Die Landesregierung hat die Höhe des Beitrages nach Anhörung 
des Gewerblichen Berufsschulrates durch Verordnung festzusetzen. 

§ 11 
(4) Vor Festlegung der Geschlechtertrennung hat die Landesregierung den gesetzlichen 
Schulerhalter und den Landesschulrat (Kollegium) anzuhören. 
(5) 
(6) 
(7) Der Lern- und Arbeitsmittelbeitrag darf den auf einen Schüler 
entfallenden Teil des im abgelaufenen Jahr in sämtlichen niederösterreichischen 
Berufsschulen entstandenen Gesamtaufwandes 
für verbrauchte Lern- und Arbeitsmittel nicht übersteigen. 
Die Landesregierung hat die Höhe des Beitrages nach Anhörung 
des Gewerblichen Berufsschulrates durch Verordnung festzusetzen. 

§ 11a 
(3) Zur Erreichung der Mindestzahlen können die Schüler mehrerer Klassen der Schule 
oder mehrerer Schulen zusammengefasst werden; auch in diesem Fall darf die für die 
betreffende Schulart geltende Klassenschülerhöchstzahl nicht überschritten werden. 
Hierüber hat der Bezirksschulrat zu entscheiden. Werden durch eine solche 
Maßnahme zwei oder mehrere Bezirke berührt, obliegt die Entscheidung dem 
Landesschulrat. Dieser hat auch über die Zusammenfassung mehrerer Klassen von 
Berufsschulen zu entscheiden. 
 

§ 11a 
(3) Zur Erreichung der Mindestzahlen können die Schüler mehrerer Klassen der Schule 
oder mehrerer Schulen zusammengefasst werden; auch in diesem Fall darf die für die 
betreffende Schulart geltende Klassenschülerhöchstzahl nicht überschritten werden. 
Hierüber hat der Landesschulrat zu entscheiden. Dieser hat über die Zusammenfassung 
mehrerer Klassen von Berufsschulen zu entscheiden. 
 

§ 12  
(2) Die Schulbehörden des Bundes haben Pflichtverletzungen der gesetzlichen 
Schulerhalter gemäß § 3 Abs. 1 Z. 2 und 3 der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und durch 
entsprechende Anträge an die zuständige Behörde dafür Sorge zu tragen, dass 
Schulen gemäß den §§ 17, 23, 29 und 35 errichtet werden und in ihrem Bestand 
erhalten bleiben, sowie dass Schulen gemäß § 6 stillgelegt oder aufgelassen werden. 

§ 12  
(2) Der Landesschulrat hat Pflichtverletzungen der gesetzlichen Schulerhalter gemäß § 
3 Abs. 1 Z. 2 und 3 der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und durch entsprechende Anträge 
an die zuständige Behörde dafür Sorge zu tragen, dass Schulen gemäß den §§ 17, 23, 
29 und 35 errichtet werden und in ihrem Bestand erhalten bleiben, sowie dass Schulen 
gemäß § 6 stillgelegt oder aufgelassen werden. 

  
(3) Vor aufsichtsbehördlichen Maßnahmen gemäß Abs. 1 hat die Aufsichtsbehörde die 
für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich bestehende Schulbehörde des Bundes 
anzuhören. 
 

 
(3) Vor aufsichtsbehördlichen Maßnahmen gemäß Abs. 1 hat die Aufsichtsbehörde den 
Landesschulrat anzuhören. 
 

§ 15 
 (7) Zur Ermöglichung des zeitweisen gemeinsamen Unterrichtes von nicht behinderten 
Kindern und Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf können zeitweise 
Volksschulklassen und Sonderschulklassen gemeinsam geführt werden (kooperative 
Klasse). Die Herabsetzung der gesetzlichen Klassenschülerhöchstzahl bedarf der 
Bewilligung des Bezirksschulrates nach Anhörung des Sonderpädagogischen  

§ 15 
 (7) Zur Ermöglichung des zeitweisen gemeinsamen Unterrichtes von nicht behinderten 
Kindern und Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf können zeitweise 
Volksschulklassen und Sonderschulklassen gemeinsam geführt werden (kooperative 
Klasse). Die Herabsetzung der gesetzlichen Klassenschülerhöchstzahl bedarf der 
Bewilligung des Landesschulrates nach Anhörung des Sonderpädagogischen  
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Zentrums. 
 

Zentrums. 
 

§ 16 
 (3) Über die Organisationsform hat nach den örtlichen Erfordernissen der 
Landesschulrat nach Anhörung seines Kollegiums, des Kollegiums des 
Bezirksschulrates sowie des gesetzlichen Schulerhalters und des Schulforums zu 
entscheiden. 

§ 16 
 (3) Über die Organisationsform hat nach den örtlichen Erfordernissen der Landesschulrat 
nach Anhörung seines Kollegiums sowie des gesetzlichen Schulerhalters und des 
Schulforums zu entscheiden. 
 

(4) Volksschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen zu führen 
1. als selbständige Volksschulen oder 
2. als Volksschulklassen, die einer Neuen NÖ Mittelschule, einer Hauptschule oder 
einer Sonderschule angeschlossen sind, oder 
3. als Expositurklassen einer selbständigen Volksschule. 
Über die Organisationsform hat die Landesregierung nach Anhörung der Kollegien 
des Landesschulrates und des Bezirksschulrates sowie des gesetzlichen 
Schulerhalters und des Schulforums zu entscheiden. 

(4) Volksschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen zu führen 
1. als selbständige Volksschulen oder 
2. als Volksschulklassen, die einer Neuen NÖ Mittelschule, einer Hauptschule oder einer 
Sonderschule angeschlossen sind, oder 
3. als Expositurklassen einer selbständigen Volksschule. 
Über die Organisationsform hat die Landesregierung nach Anhörung des Kollegiums 
des Landesschulrates sowie des gesetzlichen Schulerhalters und des Schulforums zu 
entscheiden. 

§ 20 
 (2) In Integrationsklassen, in denen drei bis fünf Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf unterrichtet werden, kann der Bezirksschulrat die gesetzliche 
Klassenschülerhöchstzahl bis auf 20 herabsetzen. Jedenfalls darf in solchen Klassen 
die Klassenschülerhöchstzahl 24, bei fünf Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf 22, nicht überschritten werden. In Integrationsklassen, in denen ein oder 
zwei Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, kann die 
Klassenschülerhöchstzahl – im Regelfall auf 24 – herabgesetzt werden. Bei der 
Herabsetzung ist auf Art und Ausmaß der Behinderung der Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf Rücksicht zu nehmen. In diesen Fällen dürfen die 
zugewiesenen Lehrerplanstellen nicht überschritten werden. 
 
(3) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten oder 
der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, 
welcher den gesetzlichen Schulerhalter und den Bezirksschulrat anzuhören hat. 
 

§ 20 
 (2) In Integrationsklassen, in denen drei bis fünf Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf unterrichtet werden, kann der Landesschulrat die gesetzliche 
Klassenschülerhöchstzahl bis auf 20 herabsetzen. Jedenfalls darf in solchen Klassen die 
Klassenschülerhöchstzahl 24, bei fünf Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
22, nicht überschritten werden. In Integrationsklassen, in denen ein oder zwei Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, kann die 
Klassenschülerhöchstzahl – im Regelfall auf 24 – herabgesetzt werden. Bei der 
Herabsetzung ist auf Art und Ausmaß der Behinderung der Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf Rücksicht zu nehmen. In diesen Fällen dürfen die 
zugewiesenen Lehrerplanstellen nicht überschritten werden. 
 
(3) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten oder 
der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, welcher 
den gesetzlichen Schulerhalter anzuhören hat. 
 

§ 22 
(4) Über die Organisationsform und die Bewilligung zur Führung einer Sonderform nach 
den örtlichen Erfordernissen hat die Landesregierung nach Anhörung der Kollegien 
des Landesschulrates und des Bezirksschulrates sowie des gesetzlichen 
Schulerhalters und des Schulforums zu entscheiden. 

§ 22 
(4) Über die Organisationsform und die Bewilligung zur Führung einer Sonderform nach 
den örtlichen Erfordernissen hat die Landesregierung nach Anhörung des Kollegiums 
des Landesschulrates sowie des gesetzlichen Schulerhalters und des Schulforums zu 
entscheiden. 

§ 25 
(2) In einer Integrationsklasse sind bis zu sechs Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zu unterrichten. In Integrationsklassen 
mit drei und vier Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf beträgt die Klassenschülerzahl höchstens 24. Jeder 

§ 25 
(2) In einer Integrationsklasse sind bis zu sechs Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zu unterrichten. In Integrationsklassen 
mit drei und vier Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf beträgt die Klassenschülerzahl höchstens 24. Jeder 
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weitere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermindert 
grundsätzlich die Klassenschülerzahl um eins. Bei Abgehen 
vom Regelfall hat der Bezirksschulrat im Einvernehmen mit dem 
gesetzlichen Schulerhalter und dem Landesschulrat zu entscheiden. 
Dabei ist auf Art und Ausmaß des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
und die regionalen Gegebenheiten Bedacht zu 
nehmen. Die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters ist einzuholen, 
wenn zu erwarten ist, dass ihm durch die Errichtung bzw. 
Einrichtung einer Integrationsklasse ein finanzieller Aufwand entsteht. 
 
(3) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von 
Schulstandorten oder der höheren Schulorganisation) bedürfen 
der Bewilligung des Landesschulrates, welcher den gesetzlichen Schulerhalter und 
den Bezirksschulrat anzuhören hat. 
 

weitere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermindert 
grundsätzlich die Klassenschülerzahl um eins. Bei Abgehen 
vom Regelfall hat der Landesschulrat im Einvernehmen mit dem 
gesetzlichen Schulerhalter zu entscheiden. 
Dabei ist auf Art und Ausmaß des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
und die regionalen Gegebenheiten Bedacht zu 
nehmen. Die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters ist einzuholen, 
wenn zu erwarten ist, dass ihm durch die Errichtung bzw. 
Einrichtung einer Integrationsklasse ein finanzieller Aufwand entsteht. 
 
(3) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von 
Schulstandorten oder der höheren Schulorganisation) bedürfen 
der Bewilligung des Landesschulrates, welcher den gesetzlichen 
Schulerhalter anzuhören hat. 

§ 26a 
(6) Um in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache 
die Bildung von Schülergruppen für jede Leistungsgruppe zu ermöglichen, können 
Klassen einer Hauptschule unter Bedachtnahme auf die Zumutbarkeit des Schulweges 
einer benachbarten Hauptschule zugewiesen werden. 
Liegen diese Hauptschulen im selben Sprengel, so erfolgt die Zuweisung durch den 
Bezirksschulrat nach Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters. 
Liegen diese Hauptschulen in verschiedenen Sprengeln, so sind diese unter 
sinngemäßer Anwendung des § 8 Abs. 4 zu vereinigen. 
 

§ 26a 
(6) Um in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache die 
Bildung von Schülergruppen für jede Leistungsgruppe zu ermöglichen, können Klassen 
einer Hauptschule unter Bedachtnahme auf die Zumutbarkeit des Schulweges einer 
benachbarten Hauptschule zugewiesen werden. 
Liegen diese Hauptschulen im selben Sprengel, so erfolgt die Zuweisung durch den 
Landesschulrat nach Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters. 
Liegen diese Hauptschulen in verschiedenen Sprengeln, so sind diese unter 
sinngemäßer Anwendung des § 8 Abs. 4 zu vereinigen. 

§ 26b 
(3) Über die Organisationsform hat die Landesregierung nach Anhörung der Kollegien 
des Landesschulrates und des Bezirksschulrates sowie des gesetzlichen 
Schulerhalters und des Schulforums zu entscheiden. 

§ 26b 
(3) Über die Organisationsform hat die Landesregierung nach Anhörung des Kollegiums 
des Landesschulrates sowie des gesetzlichen Schulerhalters und des Schulforums zu 
entscheiden. 

§ 26c 
 
(2) Die Bewilligung zur Führung einer Sonderform erteilt nach den örtlichen 
Erfordernissen die Landesregierung nach Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters, 
des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Landesschulrates (Kollegium). 

§ 26c 
 
(2) Die Bewilligung zur Führung einer Sonderform erteilt nach den örtlichen 
Erfordernissen die Landesregierung nach Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters und 
des Landesschulrates (Kollegium). 

§ 26g 
 (2) In einer Integrationsklasse sind bis zu sechs Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zu unterrichten. In Integrationsklassen mit drei und vier Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Klassenschülerzahl höchstens 24. 
Jeder weitere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermindert 
grundsätzlich die Klassenschülerzahl um eins. Bei Abgehen vom Regelfall hat der 
Bezirksschulrat im Einvernehmen mit dem gesetzlichen Schulerhalter und dem 

§ 26g 
 (2) In einer Integrationsklasse sind bis zu sechs Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zu unterrichten. In Integrationsklassen mit drei und vier Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Klassenschülerzahl höchstens 24. Jeder 
weitere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermindert grundsätzlich die 
Klassenschülerzahl um eins. Bei Abgehen vom Regelfall hat der Landesschulrat im 
Einvernehmen mit dem gesetzlichen Schulerhalter zu entscheiden. Dabei ist auf Art 
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Landesschulrat zu entscheiden. Dabei ist auf Art und Ausmaß des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs und die regionalen Gegebenheiten Bedacht zu 
nehmen. Die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters ist einzuholen, wenn zu 
erwarten ist, dass ihm durch die Errichtung bzw. Einrichtung einer Integrationsklasse 
ein finanzieller Aufwand entsteht. 
 
 (3) 
 (4) 
 (5) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten 
oder der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, 
welcher den gesetzlichen Schulerhalter und den Bezirksschulrat anzuhören hat. 

und Ausmaß des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die regionalen 
Gegebenheiten Bedacht zu nehmen. Die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters ist 
einzuholen, wenn zu erwarten ist, dass ihm durch die Errichtung bzw. Einrichtung einer 
Integrationsklasse ein finanzieller Aufwand entsteht. 
 
 (3) 
 (4) 
 (5) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten oder 
der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, welcher 
den gesetzlichen Schulerhalter anzuhören hat. 

§ 32 
(6) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten oder 
der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, 
welcher den gesetzlichen Schulerhalter und den Bezirksschulrat anzuhören hat. 
 

§ 32 
(6) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten oder 
der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, welcher 
den gesetzlichen Schulerhalter anzuhören hat. 
 

§ 32a 
(3) In der Sonderschule für körperbehinderte Kinder kann der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Technisches Werken, Textiles Werken und Geometrisches 
Zeichnen bei einer Mindestzahl von 11 Schülern statt für die gesamte Klasse in zwei 
Schülergruppen erteilt werden, sofern eine Teilung nicht bereits bei einer niedrigeren 
Schülerzahl erforderlich ist. Hierüber hat der Bezirksschulrat zu entscheiden. In den 
Pflichtgegenständen Ernährung und Haushalt, Informatik und Einführung in die 
Informatik kann bei einer Mindestzahl von 9 Schülern der Unterricht statt für die 
gesamte Klasse in zwei Schülergruppen erteilt werden. 

§ 32a 
(3) In der Sonderschule für körperbehinderte Kinder kann der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Technisches Werken, Textiles Werken und Geometrisches Zeichnen 
bei einer Mindestzahl von 11 Schülern statt für die gesamte Klasse in zwei 
Schülergruppen erteilt werden, sofern eine Teilung nicht bereits bei einer niedrigeren 
Schülerzahl erforderlich ist. Hierüber hat der Landesschulrat zu entscheiden. In den 
Pflichtgegenständen Ernährung und Haushalt, Informatik und Einführung in die Informatik 
kann bei einer Mindestzahl von 9 Schülern der Unterricht statt für die gesamte Klasse in 
zwei Schülergruppen erteilt werden. 
 

§ 34 
(3) Über die Organisationsform hat die Landesregierung nach Anhörung der Kollegien 
des Landesschulrates und des Bezirksschulrates sowie des gesetzlichen 
Schulerhalters und des Schulgemeinschaftsausschusses zu entscheiden. 
 

§ 34 
(3) Über die Organisationsform hat die Landesregierung nach Anhörung der Kollegien 
des Landesschulrates sowie des gesetzlichen Schulerhalters und des 
Schulgemeinschaftsausschusses zu entscheiden. 
 

§ 38 
(2) In einer Integrationsklasse sind bis zu sechs Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zu unterrichten. In Integrationsklassen mit drei und vier Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Klassenschülerzahl höchstens 24. 
Jeder weitere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermindert 
grundsätzlich die Klassenschülerzahl um eins. Bei Abgehen vom Regelfall hat der 
Bezirksschulrat im Einvernehmen mit dem gesetzlichen Schulerhalter und dem 
Landesschulrat zu entscheiden. Dabei ist auf Art und Ausmaß des 
sonderpädagogischen Förderbedarfs und die regionalen Gegebenheiten Bedacht zu 
nehmen. Die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters ist einzuholen, wenn zu 

§ 38 
(2) In einer Integrationsklasse sind bis zu sechs Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf zu unterrichten. In Integrationsklassen mit drei und vier Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Klassenschülerzahl höchstens 24. Jeder 
weitere Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermindert grundsätzlich die 
Klassenschülerzahl um eins. Bei Abgehen vom Regelfall hat der Landesschulrat im 
Einvernehmen mit dem gesetzlichen Schulerhalter zu entscheiden. Dabei ist auf Art 
und Ausmaß des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die regionalen 
Gegebenheiten Bedacht zu nehmen. Die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters ist 
einzuholen, wenn zu erwarten ist, dass ihm durch die Errichtung bzw. Einrichtung einer 
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erwarten ist, dass ihm durch die Errichtung bzw. Einrichtung einer Integrationsklasse 
ein finanzieller Aufwand entsteht. 
 
(6) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten oder 
der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, 
welcher den gesetzlichen Schulererhalter und den Bezirksschulrat anzuhören hat. 

Integrationsklasse ein finanzieller Aufwand entsteht. 
 
(6) Ausnahmen aus besonderen Gründen (z.B. zur Erhaltung von Schulstandorten oder 
der höheren Schulorganisation) bedürfen der Bewilligung des Landesschulrates, welcher 
den gesetzlichen Schulererhalter anzuhören hat. 

§ 41 
 (4) Die Bildung, Änderung und Auflösung der Schulgemeinden hat nach Anhören der 
beteiligten Gemeinden, der Bezirksschulräte (Kollegien) und des Landesschulrates 
(Kollegium) gleichzeitig mit der Festsetzung des Schulsprengels durch Verordnung der 
Landesregierung zu erfolgen. 

§ 41 
 (4) Die Bildung, Änderung und Auflösung der Schulgemeinden hat nach Anhören der 
beteiligten Gemeinde und des Landesschulrates (Kollegium) gleichzeitig mit der 
Festsetzung des Schulsprengels durch Verordnung der Landesregierung zu erfolgen. 
 

§ 42 
(9) Die Schulausschüsse sind vom Bürgermeister der Sitzgemeinde binnen vier 
Wochen nach Ablauf der nach § 96 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, 
zulässigen äußersten Frist zu der konstituierenden Sitzung einzuberufen. Der 
Ausschuss hat in der konstituierenden Sitzung nach den Bestimmungen der §§ 98 bis 
100 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, einen Obmann, der ein Vertreter der 
Sitzgemeinde sein muß und dem in jedem Falle ein Stimmrecht zusteht, einen 
Obmannstellvertreter, einen Kassier und einen Schriftführer zu wählen. Das 
Wahlergebnis ist dem Bezirksschulrat und der Bezirksverwaltungsbehörde 
bekanntzugeben. 

§ 42 
(9) Die Schulausschüsse sind vom Bürgermeister der Sitzgemeinde binnen vier Wochen 
nach Ablauf der nach § 96 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, zulässigen 
äußersten Frist zu der konstituierenden Sitzung einzuberufen. Der Ausschuss hat in der 
konstituierenden Sitzung nach den Bestimmungen der §§ 98 bis 100 der NÖ 
Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000, einen Obmann, der ein Vertreter der Sitzgemeinde 
sein muß und dem in jedem Falle ein Stimmrecht zusteht, einen Obmannstellvertreter, 
einen Kassier und einen Schriftführer zu wählen. Das Wahlergebnis ist der 
Bezirksverwaltungsbehörde bekanntzugeben. 

§ 51 
(1) Werden durch Anordnung des Bezirksschulrates Schüler einer anderen Schule 
zum Besuch einzelner Unterrichtsgegenstände zugewiesen, kann der gesetzliche 
Schulerhalter dieser Schule einen Schulerhaltungsbeitrag zur Deckung des dadurch 
entstandenen Schulaufwandes von den beteiligten Gemeinden einheben. 
 

§ 51 
(1) Werden durch Anordnung des Landesschulrates Schüler einer anderen Schule zum 
Besuch einzelner Unterrichtsgegenstände zugewiesen, kann der gesetzliche 
Schulerhalter dieser Schule einen Schulerhaltungsbeitrag zur Deckung des dadurch 
entstandenen Schulaufwandes von den beteiligten Gemeinden einheben. 
 

§ 59 
(1) Für die Sprengelangehörigkeit eines Lehrlings ist der Standort des 
Gewerbebetriebes (Betriebsstandort), in dem der Lehrling beschäftigt ist, 
maßgebend. Ist der Lehrling länger als sechs Wochen außerhalb des 
Betriebsstandortes beschäftigt, kann er vom Gewerblichen Berufsschulrat der 
für den neuen Beschäftigungsort zuständigen Berufsschule zugewiesen werden. 
 

§ 59 
(1) Für die Sprengelangehörigkeit maßgebend ist bei 
a) einen Lehrling der Standort des Gewerbebetriebes (Betriebsstätte bzw. bei mehreren 
Betriebsstätten, die im Lehrvertrag als Hauptbetriebsstätte genannte Betriebsstätte), in 
dem der Lehrling beschäftigt ist, 
b) berufsschulpflichtigen Personen in Ausbildungsverhältnissen sowie bei Personen, die 
gemäß § 20 Abs. 2 und § 21 Abs. 2 Schulpflichtgesetz zum Besuch der Berufsschule 
berechtigt sind, der Standort der Ausbildungseinrichtung. 
 

§ 65 
 Schulerhaltungsbeiträge 
(1)  
(2)  
(3) Lehrbetriebsgemeinde ist jene zum Schulsprengel gehörende Gemeinde, in der sich 

§ 65 
 Schulerhaltungsbeiträge 
(1)  
(2)  
(3) Lehrbetriebsgemeinde ist jene zum Schulsprengel gehörende Gemeinde, in der sich 
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der Betriebsstandort des Lehrlings befindet. 
 
(4)  
(5) Die Schulerhaltungsbeiträge bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen sind nach der 
Zahl der Lehrgangsteilnehmer, die innerhalb des Schuljahres die lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen besucht haben, auf die zum Schulsprengel gehörenden 
Lehrbetriebsgemeinden aufzuteilen. Den Aufwand für die Instandhaltung und 
Ergänzung der Lehrmittel, die Beiträge für die audiovisuellen Lehrmittel und die 
Erhaltung der Schüler- und Lehrerbücherei hat das Land zu tragen. 
 

die Betriebsstätte des Lehrlings befindet. Bei mehreren Betriebsstätten ist die im 
Lehrvertrag als Hauptbetriebsstätte genannte Betriebsstätte maßgeblich. 
(4)  
(5) Die Schulerhaltungsbeiträge bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen sind nach der Zahl 
der Lehrgangsteilnehmer, die innerhalb des Schuljahres die lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen besucht haben, auf die zum Schulsprengel gehörenden 
Lehrbetriebsgemeinden aufzuteilen.  

§ 66 
Vorschreibung und Einhebung der Schulerhaltungsbeiträge 
(1) Der gesetzliche Schulerhalter hat den beteiligten Gemeinden 
innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Schuljahres die 
Schulerhaltungsbeiträge mit Bescheid vorzuschreiben. Für die 
Leistung ist eine angemessene Frist festzusetzen. 
(2) Die nach § 65 Abs. 4 errechneten Schulerhaltungsbeiträge 
sind vom Land vorzuschreiben. 
(3) Die nach § 65 Abs. 5 errechneten Schulerhaltungsbeiträge 
sind vom Gewerblichen Berufsschulrat vorzuschreiben. 

§ 66 
Vorschreibung und Einhebung der Schulerhaltungsbeiträge 
(1) Der gesetzliche Schulerhalter hat den beteiligten Gemeinden 
innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Schuljahres die 
Schulerhaltungsbeiträge mit Bescheid vorzuschreiben. Für die 
Leistung ist eine angemessene Frist festzusetzen. 
(2) Die nach § 65 Abs. 4 und 5 errechneten Schulerhaltungsbeiträge sind vom 
Gewerblichen Berufsschulrat vorzuschreiben. 
 

§ 85 
 Schulbauplatz, Raum- und Lehrmittelerfordernis 
(1)  
(2) Der Schulkommission haben anzugehören: 
 

1. Ein Vertreter der für die betreffende Schulart zuständigen Abteilung des Amtes 
der Landesregierung als Vorsitzender; 

2. der Vorstand der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder dessen 
Vertreter; 

3. ein Vertreter des Landesschulrates, bei Berufsschulen zusätzlich ein 
Vertreter des gewerblichen Berufsschulrates; 

4. ein Bautechniker der zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung; 
5. der zuständige Bezirksschulinspektor, bei Berufsschulen der für das 

Berufsschulwesen zuständige Landesschulinspektor; 
6. der zuständige Schulleiter. 

 
 

§ 85 
 Schulbauplatz, Raum- und Lehrmittelerfordernis 
(1)  
(2) Der Schulkommission haben anzugehören: 
 

1. Ein Vertreter der für die betreffende Schulart zuständigen Abteilung des Amtes 
der Landesregierung als Vorsitzender; 

2. der Vorstand der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder dessen 
Vertreter; 

3. ein Vertreter des Landesschulrates; 
4. ein Bautechniker der zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung; 
5. der zuständige Pflichtschulinspektor für allgemeinbildende Pflichtschulen, 

bei Berufsschulen der für das Berufsschulwesen zuständige 
Landesschulinspektor; 

6. der zuständige Schulleiter. 
 

 


